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Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr 10.04.2018 
 -5-  Herr Polzin 

Tel. Nr. 361-2162 

Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr,  
Stadtentwicklung, Energie  

und Landwirtschaft (S) 
Vorlage Nr. 19/411 (S) 

Deputationsvorlage  
für die Sitzung der Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr,  

Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft (S)  
am 19.04.2018 

Verwendung der veränderten Zuweisungen des Bundes im Rahmen  
des vierten Gesetzes zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes  

im Land Bremen und der Stadtgemeinde Bremen 

Problem 
Das Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs (RegG) vom 
27. Dezember 1993 ist am 1. Januar 1996 in Kraft getreten. Die Regionalisierung des Schie-
nenverkehrs war einer der drei Hauptinhalte der Bahnreform in Deutschland. Die aufgrund 
dieses Gesetzes verteilten Geldmittel für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) wer-
den als „Regionalisierungsmittel (RegG-Mittel)” bezeichnet. Mit diesen Mitteln ist insbeson-
dere der SPNV zu finanzieren. 

Das vierte Gesetz zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes wurde am 06.12.2016 im 
Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Mit ihm wurden die zur Verfügung stehenden RegG-Mittel 
erhöht und die Verteilung dieser Mittel zwischen den Ländern neu geregelt. Die Verwendung 
der RegG-Mittel in Bremen wird über das Bremische ÖPNV-Gesetz (BremÖPNVG) vom 
27.11.2017 geregelt.  

Vor der Neufestsetzung der RegG-Mittel im Dezember 2016 war ein wesentlicher Kritikpunkt 
der Länder an den seinerzeitigen Regelungen, dass die Trassen- und Stationspreise der 
Deutschen Bahn AG stark anstiegen, die den Ländern zur Verfügung stehenden Mittel je-
doch nicht entsprechend dynamisiert waren. Anfängliche Kostensenkungen für die Leis-
tungserbringung infolge des Wettbewerbs im SPNV wurden durch gestiegene Energie-, Inf-
rastruktur- und Personalkosten weitgehend aufgezehrt. Dies führte in den letzten Jahren da-
zu, dass die Länder Leistungen im SPNV nur noch moderat ausgeweitet haben bzw. aus 
dem Landeshaushalt ergänzend finanziert haben. In einigen Regionen mussten auch Leis-
tungen abbestellt werden.  

Ein weiterer Kritikpunkt war die Aufteilung unter den Ländern. Aufgrund der Siedlungs- und 
Verkehrsentwicklung ist die Verkehrsnachfrage im SPNV in den östlichen Bundesländern 
seit 1996 überwiegend rückläufig; hingegen ist die Nachfrage in vielen westlichen Bundes-
ländern seitdem gestiegen und auch zukünftig ist aufgrund gesicherter Prognose ein Ver-
kehrszuwachs absehbar. Auch in Bremen sind, sowohl im Verkehrsentwicklungsplan Bre-
men 2025 und im darauf aufbauenden SPNV-Plan, als auch im Bundesverkehrswegeplan 
2030 erhebliche Verkehrszuwächse im Regionalverkehr absehbar.  

Die in Bremen nach dem BremÖPNVG verfügbaren Mittel reichten bis zur Neufestsetzung 
der RegG-Mittel 2016 nicht aus, um Planung, Ausbau und Betrieb des SPNV und des stra-
ßengebundenen ÖPNV personell entsprechend der Erfordernisse im Land Bremen auszu-
statten. Die dafür erforderlichen Stellen wurden mangels verfügbarer Refinanzierungsmög-
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lichkeiten überwiegend aus dem Kernhaushalt finanziert. Dadurch konnte für bestimmte Auf-
gaben im Bereich Verkehr, z.B. zur Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplans als auch 
zum Erhalt der Verkehrsinfrastruktur, die notwendige Personalausstattung nicht gewährleis-
tet werden. 

B. Lösung 
Mit dem vierten Gesetz zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes haben sich die Finan-
zierungsmöglichkeiten für den SPNV und den straßengebundenen ÖPNV durch RegG-Mittel 
verbessert.  

Nach § 5 des RegG werden folgende Aussagen zur Finanzierung und Verteilung der Mittel 
getroffen: Für das Jahr 2016 wird der Betrag auf 8,2 Milliarden Euro festgesetzt. Ab dem 
Jahr 2017 bis einschließlich des Jahres 2031 steigt der Betrag jährlich um 1,8 vom Hundert. 

Die sich ergebenden absoluten Zahlbeträge werden nach einem festgelegten Schlüssel auf 
die Länder verteilt. Mittelaufkommen und Verwendung sind der anliegenden Senatsvorlage 
(Anlage 1) zu entnehmen.  

Diese Mittelaufstockung erlaubt dabei insbesondere eine Ausweitung des bestehenden Per-
sonals, um so die Umsetzung der zuvor genannten und im Rahmen des Verkehrsentwick-
lungsplans Bremen 2025, des bremischen SPNV-Plans und des Bundesverkehrswegeplans 
2030 beschlossenen Maßnahmen sicherzustellen. Bislang wurden lediglich 5 VZE mit Lan-
desaufgaben aus diesen Mitteln getragen, obwohl aktuell beim Senator für Umwelt, Bau und 
Verkehr inklusive dem Amt für Straßen und Verkehr weitere 17,6 VZE im Geltungsbereich 
des BremÖPNVG tätig sind. Neben der Umfinanzierung dieser Stellen sollen weitere 5 neue 
VZE aus den zusätzlich dem Land zufließenden RegG-Mitteln für die Bereiche Ausbau und 
Controlling des SPNV (1), ÖPNV-Mobilitätsmanagement und Verkehrssicherheit (1), Um- 
und Ausbau der ÖPNV-Infrastruktur (2) sowie Finanz- und Vertragscontrolling im straßenge-
bundenen ÖPNV (1) beim SUBV in der Abteilung Verkehr geschaffen werden.  

Das infolge dieser Umstellung auf Refinanzierung aus dem BremÖPNVG frei werdende Per-
sonalbudget soll im Umfang von 11,6 VZE dazu verwendet werden, sowohl den Erhalt der 
Verkehrsinfrastruktur durch zusätzliche Stellen auf kommunaler Ebene zu stärken als auch 
die Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplans in der Stadtgemeinde Bremen voran zu brin-
gen. Hierin enthalten ist auch die unter Maßnahme L.6 im Handlungskonzept des Verkehrs-
entwicklungsplans beschlossene Einführung eines „Teams Nahmobilität & Radverkehrsför-
derung“ beim Senator für Umwelt, Bau und Verkehr Weitere Mittel im Umfang von 6 VZE 
(dies entspricht einem Finanzvolumen von 405 T€) fließen dem allgemeinen Haushalt zu. 

Der Senat hat auf Basis der beigefügten Beschlussvorlage am 13.03.2018 der dargestellten 
Erhöhung der Stellenrefinanzierung aus Mitteln des BremÖPNVG um 22,6 VZE sowie einer 
Verlagerung freiwerdender Mittel im Personalhaushalt in Höhe von 405 T€ an den allgemei-
nen Haushalt zugestimmt und gebeten, die Fachdeputation und den Haushalts- und Finanz-
ausschuss mit der Refinanzierung dieser Stellen zu befassen.  

Beschlussvorschlag:  
1. Die Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Land-

wirtschaft (S) nimmt den in der Anlage beigefügten Sachstandsbericht zur Ver-
wendung der veränderten Zuweisungen des Bundes im Rahmen des vierten 
Gesetzes zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes zur Kenntnis. 

2. Die Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Land-
wirtschaft (S) stimmt der dargestellten Erhöhung der Stellenrefinanzierung aus 
Mitteln des BremÖPNVG um 22,6 VZE zu.  
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Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr 13.03.2018 
Herr Polzin/ 

Frau Dr. Helms/ 
Frau Rüpke 

Vorlage 
für die Sitzung des Senats am 13. März 2018 

Verwendung der veränderten Zuweisungen des Bundes im Rahmen 
des vierten Gesetzes zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes 

im Land Bremen und der Stadtgemeinde Bremen 

A. Problem 
Das Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs (RegG) vom 
27. Dezember 1993 ist am 1. Januar 1996 in Kraft getreten. Die Regionalisierung des Schie-
nenverkehrs war einer der drei Hauptinhalte der Bahnreform in Deutschland. Die aufgrund 
dieses Gesetzes verteilten Geldmittel für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) wer-
den als „Regionalisierungsmittel (RegG-Mittel)” bezeichnet. Mit diesen Mitteln ist insbeson-
dere der SPNV zu finanzieren. 

Das vierte Gesetz zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes wurde am 06.12.2016 im 
Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Mit ihm wurden die zur Verfügung stehenden RegG-Mittel 
erhöht und die Verteilung dieser Mittel zwischen den Ländern neu geregelt (s. Anlage 1). 
Die Verwendung der RegG-Mittel in Bremen wird über das Bremische ÖPNV-Gesetz (Bre-
mÖPNVG) vom 16. Mai 1995 geregelt.  

Verwendung der RegG-Mittel bis 2016 
Vor der Neufestsetzung der RegG-Mittel im Dezember 2016 war ein wesentlicher Kritikpunkt 
der Länder an den seinerzeitigen Regelungen, dass die Trassen- und Stationspreise der 
Deutschen Bahn AG stark anstiegen, die den Ländern zur Verfügung stehenden Mittel je-
doch nicht entsprechend dynamisiert waren. Anfängliche Kostensenkungen für die Leis-
tungserbringung infolge des Wettbewerbs im SPNV wurden durch gestiegene Energie-, Inf-
rastruktur- und Personalkosten weitgehend aufgezehrt. Dies führte in den letzten Jahren da-
zu, dass die Länder Leistungen im SPNV nur noch moderat ausgeweitet haben bzw. aus 
dem Landeshaushalt ergänzend finanziert haben. In einigen Regionen mussten auch Leis-
tungen abbestellt werden.  

Ein weiterer Kritikpunkt war die Aufteilung unter den Ländern. Aufgrund der Siedlungs- und 
Verkehrsentwicklung ist die Verkehrsnachfrage im SPNV in den östlichen Bundesländern 
seit 1996 überwiegend rückläufig; hingegen ist die Nachfrage in vielen westlichen Bundes-
ländern seitdem gestiegen und auch zukünftig aufgrund gesicherter Prognose ein Verkehrs-
zuwachs absehbar. Auch in Bremen sind, sowohl im Verkehrsentwicklungsplan Bremen 
2025 und im darauf aufbauenden SPNV-Plan, als auch im Bundesverkehrswegeplan 2030 
erhebliche Verkehrszuwächse im Regionalverkehr absehbar.  

Die in Bremen nach dem BremÖPNVG verfügbaren Mittel reichten bis zur Neufestsetzung 
der RegG-Mittel 2016 nicht aus, um Planung, Ausbau und Betrieb des SPNV und des stra-
ßengebundenen ÖPNV personell entsprechend der Erfordernisse im Land Bremen auszu-
statten. Die dafür erforderlichen Stellen wurden mangels verfügbarer Refinanzierungsmög-
lichkeiten überwiegend aus dem Kernhaushalt finanziert. Dadurch konnte für bestimmte Auf-
gaben im Bereich Verkehr, z.B. zur Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplans als auch 
zum Erhalt der Verkehrsinfrastruktur, die notwendige Personalausstattung nicht gewährleis-
tet werden. 
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Die bisherige Verwendung der Mittel aus dem Bremischen ÖPNV-Gesetz ist der unten ste-
henden Tabelle zu entnehmen. 

B. Lösung 
Mit dem vierten Gesetz zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes haben sich die Finan-
zierungsmöglichkeiten für den SPNV und den straßengebundenen ÖPNV durch RegG-Mittel 
verbessert. Nach § 5 des RegG werden folgende Aussagen zur Finanzierung und Verteilung 
der Mittel getroffen: 

• Den Ländern steht für den öffentlichen Personennahverkehr aus dem Steueraufkommen 
des Bundes für jedes Jahr ein Betrag zu. 

• Für das Jahr 2016 wird der Betrag auf 8,2 Milliarden Euro festgesetzt. Ab dem Jahr 2017 
bis einschließlich des Jahres 2031 steigt der Betrag jährlich um 1,8 vom Hundert. 

• Die sich ergebenden absoluten Zahlbeträge werden nach einem festgelegten Schlüssel 
auf die Länder verteilt. Für Bremen ergeben sich für die Jahre 2016 bis 2019 folgende 
Beträge: 

2016  44,96 Mio. € 
2017 46,75 Mio. € 
2018 48,58 Mio. € 
2019 50,47 Mio. € 

Für die Freie Hansestadt Bremen bedeutet dies für 2016 eine Mittelaufstockung um rund 
4,21 Mio. € gegenüber dem Jahr 2015. Im Jahr 2015 wurden die Mittel wie folgt verwendet:  

Verwendung der Regionalisierungsmittel für das Land Bremen 2015 
Bereich  2015 

  Beträge in T€  

Verfügbare Mittel nach § 5 RegG 40.745  

Leistungsbestellungen  24.364  

Managementaufwand (Personal für das        
Land Bremen und den ZVBN)  783  

Investitionen in Verkehrsanlagen 7.093  

davon für Bremerhaven    3.360  

Zweckgebundene Rücklage Verkehrs-
anlagen (Linie 1+8)  8.164  

Tarifausgleiche 0  

Sonstiges 340  

   bestellte Zug-km im Berichtsjahr 3.243.098  

Mittelzufluss und Mittelverwendung im Bremischen ÖPNVG ab 2016 
Die Neuverteilung und Aufstockung der Regionalisierungsmittel bietet Bremen die Möglich-
keit, entsprechend der Verkehrsnachfrage attraktiven Schienenpersonennahverkehr auch 
zukünftig sicher zu stellen. Die verbesserte Mittelausstattung des Landes Bremen mit Regio-
nalisierungsmitteln schafft darüber hinaus auch die dringend notwendigen Voraussetzungen 
dafür, die Verkehrsinfrastruktur weiter zu verbessern und das öffentliche Verkehrsangebot 
zeitgemäß entsprechend der politischen Vorgaben weiterzuentwickeln.  
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Land Bremen und Stadtgemeinde Bremen 

 

Das Angebot im SPNV in Verbindung mit einem Ausbau der Schieneninfrastruktur ist für 
Bremen und für die Metropolregion Nordwest von hoher Bedeutung. Nur mit einem Ausbau 
der Schieneninfrastruktur kann anschließend das Fahrtenangebot durch Taktverdichtung 
verbessert und auf die gestiegene und weiter steigende Nachfrage (s. Abb.) vorausschauend 
reagiert werden. Die Ausweitung des SPNV erfolgt dabei unter Beachtung der Erfordernisse 
des Seehafenhinterlandverkehrs, der die gleichen Schienenstrecken nutzt. Die zum Ausbau 
des SPNV geplanten Maßnahmen sind im SPNV-Plan 2015 vom 30. April 2015 enthalten. 
Sie sind nachrichtlich auch im Nahverkehrsplan 2018-2022 des ZVBN enthalten-: 

• Barrierefreie Sanierung bestehender Stationen 
• Bau neuer Stationen 
• Angebotsverdichtung auf der Regio-S-Bahn. 15-Minuten-Takt auf dem Abschnitt 

Bremen-Blumenthal – Achim der RS 1, 30-Minuten-Takt auf den Linien RS 2 und 
RS 3 

• Anpassung der Schieneninfrastruktur an das erweiterte Zugangebot. 

Auch der Ausbau des ÖPNV-Angebots und der hierfür erforderlichen barrierefreien Infra-
struktur ist ein wichtiger Bestandteil der nachhaltigen Mobilität in Bremen. Hierdurch wird die 
Kompetenz der Bremer Straßenbahn AG als leistungsstarkes, kommunales Nahverkehrsun-
ternehmen auch in Zukunft sichergestellt. Der geplante Ausbau des Straßenbahnnetzes ist 
im Beschluss der Deputation für Umwelt, Bau Verkehr, Stadtentwicklung und Energie vom 
29.07.2014 zum Handlungskonzept des Verkehrsentwicklungsplans 2025 dargestellt. 

Durch Beschluss des Senats vom 10.11.2015 wird die Beschaffung der neuen Straßenbahn-
fahrzeuge der BSAG anteilig auch durch Mittel des BremÖPNVG finanziert. Zudem hat der 
Senat am 25. April 2017 die anteilige Verwendung der Regionalisierungsmittel in Höhe von 
2 Mio. € zur Finanzierung von Tarifausgleichskosten beschlossen.  

Die Umsetzung der zuvor genannten und im Rahmen des Verkehrsentwicklungsplans Bre-
men 2025, des bremischen SPNV-Plans und des Bundesverkehrswegeplans 2030 be-
schlossenen Maßnahmen ist nur dann möglich, wenn hierfür ausreichend Personalkapazitä-
ten zur Verfügung stehen.  
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Dieses Personal konnte bislang nicht im erforderlichen Umfang finanziert werden. Aktuell 
werden beim Senator für Umwelt, Bau und Verkehr inklusive dem Amt für Straßen und Ver-
kehr 17,6 VZE im Geltungsbereich des BremÖPNVG nicht aus den Mitteln nach diesem Ge-
setz finanziert. Lediglich 5 VZE mit Landesaufgaben wurden bisher aus diesen Mitteln getra-
gen.  

Die zur Umsetzung der sich aus dem BremÖPNVG ableitenden Aufgaben heute bereits vor-
handenen 17,6 VZE sollen zukünftig aufgrund der verfügbaren Refinanzierungsmöglichkei-
ten vollständig aus dem BremÖPNVG refinanziert werden. Die nach dem neuen RegG dem 
Land Bremen zusätzlich zufließenden Mittel können damit eine den Aufgaben und dem Ge-
setzeszweck entsprechende Personalfinanzierung sicherstellen.  

Neben der Umfinanzierung aus Regionalisierungsmitteln für die o.g. 17,6 VZE sollen zudem 
weitere 5 neue VZE aus den zusätzlich dem Land zufließenden RegG-Mitteln für die Berei-
che Ausbau und Controlling des SPNV (1), ÖPNV-Mobilitätsmanagement und Verkehrssi-
cherheit (1), Um- und Ausbau der ÖPNV-Infrastruktur (2) sowie Finanz- und Vertragscontrol-
ling im straßengebundenen ÖPNV (1) beim SUBV in der Abteilung Verkehr geschaffen wer-
den.  

Das infolge dieser Umstellung auf Refinanzierung aus dem BremÖPNVG frei werdende Per-
sonalbudget in Höhe von 17,6 VZE soll im Umfang von 11,6 VZE dazu verwendet werden, 
den städtischen Personalhaushalt zu entlasten und zugleich sowohl für die  Umsetzung der 
Verkehrsentwicklungsplans als auch zum Erhalt der Verkehrsinfrastruktur zusätzliche Stellen 
auf kommunaler Ebene in der Stadtgemeinde Bremen zu schaffen. 

Weitere Mittel im Umfang von 6 VZE (dies entspricht einem Finanzvolumen von 405 T€) flie-
ßen dem allgemeinen Haushalt zu. 

Die geplante konkrete Mittelverwendung für das laufende Jahr 2018 unter Berücksichtigung 
der o.g. Zwecke stellt sich damit schematisch wie folgt dar: 

Verwendung der Regionalisierungsmittel für das Land Bremen 2018 
Bereich  2018 

  Beträge in T€  

Verfügbare Mittel nach § 5 RegG 48.583  

Leistungsbestellungen  25.201  

Managementaufwand (Personal für Land,  
Stadtgemeinden und ZVBN)  3.814  

davon für Bremerhaven    616  

Investitionen in Verkehrsanlagen 15.702  

davon für Bremerhaven    2.729  

Tarifausgleiche 2.300  

Sonstiges 1.566  

  
Nachr. bestellte Zug-km im Berichtsjahr 3.393.250  

Die geplante Mittelverwendung für die Jahre 2017 bis 2022 ist der Anlage 2 zu entnehmen. 
Die Mittelbindung ist u.a. durch langfristige Verkehrsverträge mit den Eisenbahnverkehrsun-
ternehmen über in der Regel rund 10 Jahre gegeben. Hinzu kommt ab 2017 die anteilige 
Übernahme von 1/3 der durch das Land Bremen nach § 45a PBefG aufzubringenden Aus-
gleichszahlungen für die ermäßigte Beförderung von Schülern im straßengebundenen 
ÖPNV. Diese durch den Senat beschlossene Finanzierung dient der Erreichung der Vorga-
ben des Stabilitätsrats. In der Stadtgemeinde Bremen ist durch Gremienbeschlüsse u.a. zur 
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Finanzierung neuer Straßenbahnen bei der BSAG und dem Ausbau des Straßenbahnnetzes 
bereits eine längerfristige Bindung von Mitteln aus dem BremÖPNVG gegeben.  

Stadtgemeinde Bremerhaven 

Die Stadtgemeinde Bremerhaven legt im Rahmen der gesetzlichen Regelungen eigenstän-
dig fest, wie die ihr auf der Grundlage des BremÖPNVG zustehenden Mittel eingesetzt wer-
den. Derzeit wird der „Verkehrsentwicklungsplan Bremerhaven 2030“ für die Stadt erarbeitet, 
der unter anderem entsprechende Maßnahmen zur Weiterentwicklung des straßengebunde-
nen ÖPNV enthalten wird. Für Bremerhaven ist daher eine äquivalente Lösung über Mittel-
zuweisungen anzustreben, die seitens des Magistrates in Abstimmung mit dem Land Bre-
men zu konkretisieren ist. 

Fazit 
Das zuvor beschriebene Maßnahmenbündel ist ein wichtiger Baustein, um die Wirtschafts-
kraft der Region nachhaltig zu stärken und den SPNV und straßengebunden ÖPNV zu opti-
mieren. Dringend erforderliche Sanierungen von Straßen und Ingenieurbauwerken im Be-
reich der städtischen Verkehrsinfrastruktur können besser vorbereitet und größere Schäden 
und Beeinträchtigungen somit vermieden werden. Nachhaltige Mobilität, vor allem auch im 
Nahbereich in den Stadteilen, kann gezielt auch unter den Aspekten des demografischen 
Wandels und den Anforderungen der Barrierefreiheit umgesetzt werden. Unabhängig von 
den noch ausstehenden Einzelprojektentscheidungen wird der Senat daher um Zustimmung 
gebeten, durch Einrichtung weiterer 5 VZE (Refinanzierung wie oben beschrieben) die Stel-
lenausstattung für Aufgaben nach dem BremÖPNV-Gesetz von 22,6 auf 27,6 VZE aufzusto-
cken (17,6 VZE + die bisher schon finanzierten 5 VZE + die in Rede stehenden 5 neuen 
VEZ). 

Damit wird die oben beschriebene Umfinanzierung vorhandener 17,6 VZE, von denen 
11,6 VZE z. B. zur Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplans wie auch zum Erhalt der Ver-
kehrsinfrastruktur eingesetzt werden sollen, möglich. Zudem wird im Umfang von 6 VZE der 
städtische Personalhaushalt entlastet. 

Insgesamt ist es nun möglich, die Personalkapazitäten für die bremischen Verkehrsaufgaben 
so auszustatten , dass die Regionalisierungsmittel im Land und in den beiden Stadtgemein-
den zielgerichtet eingesetzt und sowohl die Aufgaben der Umsetzung der Verkehrsentwick-
lungspläne, als auch der Sanierung der Verkehrsinfrastruktur effektiv umgesetzt und nach-
haltig gesteuert werden können.  

C. Alternativen 
Die nachfragegerechte Finanzierung der Leistungen im ÖPNV und SPNV unter Berücksich-
tigung von Straßenbahnfahrzeugfinanzierung und Tarifausgaben kann nicht erfolgen. Ohne 
Änderungen der Personalausstattung können beschlossene Maßnahmen im SPNV und im 
straßengebundenen ÖPNV nicht umgesetzt werden. Der gegenüber dem Bund nach dem 
RegG nachzuweisende zweckgebundene Mittelabfluss könnte nicht gewährleistet werden. 
Die gebotene haushaltsschonende Mittelverwendung und Steuerung der Verträge im SPNV 
und straßengebundenen ÖPNV wäre nicht möglich. 

Dies hätte negative Auswirkungen sowohl auf die Attraktivität des Wirtschafts- und Lebens-
raums der Freien Hansestadt Bremen als auch auf die gesamte Metropolregion Nordwest. 

D. Finanzielle und Personalwirtschaftliche Auswirkungen, Gender-Prüfung 
Frauen nutzen im Gegensatz zu Männern anteilig häufiger den öffentlichen Personenver-
kehr. 

Die Vorlage stellt die Verwendung der vom Bund zweckgebunden für den ÖPNV zur Verfü-
gung gestellten RegG-Mittel nach Aufstockung im Jahr 2016 dar und löst insofern keinen 
Finanzierungsaufwand aus. Die Mittelverwendung unterliegt wie bisher der entsprechenden 
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Beschlussfassung und Berichterstattung, auch im Rahmen der Haushaltsaufstellung. Die 
vorgelegte Planung ist dabei Grundlage und künftig revolvierend analog der Haushaltaufstel-
lung zu aktualisieren und vorzulegen.  

Die Ausweitung der Personalkostenrefinanzierung führt zu einer entsprechenden Mittelbin-
dung und benötigt entsprechende Planungssicherheit. Sie ist integriert in die Mittelfristpla-
nung der Verwendung der Mittel des BremÖPNVG. Die Personalkosten inkl. Gemeinkosten- 
und Sachkostenpauschale für die nach a) und b) zusätzlich aus Mitteln des BremÖPNVG zu 
finanzierenden Stellenvolumina betragen insgesamt 2.320.654 € p.a. (s. Tabelle). 

Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr wird die Stellen im Bereich SPNV/ÖPNV zukünftig 
durch Bundesmittel aus dem BremÖPNVG finanzieren. Die hierdurch frei werdenden Mittel 
im Personalhaushalt verbleiben in Höhe von 11,6 VZE im Ressort und fließen in Höhe von 
405.000 € (6 VZE) dem allgemeinen Haushalt zu. 

Die zukünftige Ausstattung mit Stellen im Geltungsbereichs des BremÖPNVG stellt sich wie 
folgt dar (Werte für 2018):  

  Anzahl   
VZE 

Personalkosten 
inkl. Gemeinkos-
ten (20 %) und 
Sachkostenpau-
schale p.a. 

Stellen-
bewertung  
 

1 a) Finanzierung zusätzlicher Stellen im Gel-
tungsbereichs des BremÖPNVG (Abt. 5) 
- davon 1 Ausbau und Controlling des 

SPNV  
- davon 2 Um- und Ausbau der ÖPNV-

Infrastruktur, 1 Finanz- und Vertrags-
controlling im straßengebundenen 
ÖPNV, 1 Mobilitätsmanagement und 
Verkehrssicherheit. 

 

5,0  487.929 €  4 X  TVL13 
 1 X  TVL 9 

2 b) Bisher aus dem Personalhaushalt finanzier-
te Stellen im Geltungsbereichs des Bre-
mÖPNVG, die nun aus Regionalisierungs-
mittel bestritten werden: 
- 7,6 Abt 5 
- 10 ASV 

 

17,6 
 
 

1.832.724 € 9 X 2. Einstieg-
samt der LG 2 
8,5  X 1 Ein-
stiegsamt der 
LG 2.  

     

3 c.) Bereits aus Regionalisierungsmitteln refi-
nanziert  

5,0 426.984 €  

4 a) + b) + c) SUMME Ausgaben BremÖPNVG  27,6 2.320.654 € 
+ 426.984 € 
2.747.638 € 

 
 

Die Aufteilung der 17,6 Stellen, die bisher aus dem Haushalt finanziert wurden, wird folgen-
dermaßen gestaltet: 11,6 Stellen im Personalhaushalt werden bei SUBV im Verkehrsbereich 
neu besetzt (1.832.724 € - 405.000 €) und 6 Stellen an den allgemeinen Haushalt (405 T€) 
abgegeben. 

E. Beteiligung und Abstimmung 
Die Vorlage ist mit der Senatorin für Finanzen mit der Senatskanzlei und der Stadtgemeinde 
Bremerhaven abgestimmt. 
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F. Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheits-
gesetz 

Geeignet nach Beschlussfassung im Senat. Einer Veröffentlichung über das zentrale elekt-
ronische Informationsregister steht nichts entgegen. 

G. Beschluss 
1. Der Senat nimmt entsprechend der Vorlage 1949/19 den Sachstandsbericht zur 

Verwendung der veränderten Zuweisungen des Bundes im Rahmen des vierten 
Gesetzes zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes zur Kenntnis. 

 
2. Der Senat stimmt der dargestellten Erhöhung der Stellenrefinanzierung aus Mit-

teln des BremÖPNVG um 22,6 VZE sowie einer Verlagerung freiwerdender Mittel 
im Personalhaushalt in Höhe von 405 T€ an den allgemeinen Haushalt zu.  

 
3. Der Senat bittet den Senator für Umwelt, Bau und Verkehr um Zuleitung dieser 

Beschlussvorlage über die Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwick-
lung, Energie und Landwirtschaft an den Haushalts- und Finanzausschuss zur 
Einrichtung der Refinanzierungsstellen. 

 

Anlagen: 

1. Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs (Regionalisie-
rungsgesetz – RegG) vom 23.12.2016  

2. geplante Verwendung der Mittel des Bremischen ÖPNVG für die Jahre 2017 – 2022 
3. Wirtschaftlichkeitsnachweis 





















ÖPNVG-Mittel Planung

Zahlenwerte in T€ 2018 2019 2020 2021 2022

konsumtiv geplant

a) Leistungsbestellungen SPNV 25.201 25.656 26.162 26.633 29.430

b) Erweiterung SPNV-Bestellungen gem. VEP 0 0 0 0 2.180

c) Ing.-Verträge / ÖPNV-Gutachten u. -Förderung 1.566 1.248 1.403 1.514 1.405

d) ZVBN 423 423 423 423 423

e) Personal Land 747 761 774 788 802

f)  Personal Stadtgem. Bremen 2.028 2.065 2.102 2.139 2.178

g) konsumtiv Bremerhaven 616 625 596 605 615

h) Schülerbeförderung (§45a-Mittel) 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300

Summe konsumtiv  (a, b, c, d, e, f, g, h) 32.882 33.077 33.760 34.403 39.333

investiv geplant 

a) Investitionen in SPNV-Anlagen / Stationen 900 2.700 2.400 2.200 1.100

b) Investitionen in ÖPNV-Anlagen 14.731 12.685 9.995 15.749 6.392

Summe investiv Stadt Bremen (a, b) 15.631 15.385 12.395 17.949 7.492

c) Fahrzeugförderung Straßenbahn gemäß 
Senatsbeschluss v. Nov. 2015

6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

d) investive Mittel für Bremerhaven 2.729 2.835 2.944 3.056 3.141

Summe investiv  (a, b, c, d) 24.360 24.220 21.339 27.005 16.633

Gesamtausgaben  (konsumtiv und investiv) 57.241 57.296 55.099 61.407 55.966

RegG-Bundesmittel  48.583 50.470 52.410 54.403 55.916

Auflösung der gebundenen Mittel Stadt Bremen für 
Straßenbahnfahrzeuge und Investitionsmaßnahmen

8.659 6.826 2.689 7.005 50

Stand Mai 2017



Anlage 3  : Wirtschaftlichkeitsuntersuchungs-Übersicht (WU-Übersicht) 
Anlage zur Vorlage : Verwendung der veränderten Zuweisungen des Bundes im Rahmen  
des vierten Gesetzes zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes  
im Land Bremen und der Stadtgemeinde Bremen 
 
Datum : 12-12-2017 

Seite 1 von 1 

Stand: 12.12.2017 
Benennung der(s) Maßnahme/-bündels 
Verwendung der veränderten Zuweisungen des Bundes im Rahmen des vierten Gesetzes zur Änderung des Re-
gionalisierungsgesetzes im Land Bremen und der Stadtgemeinde Bremen 

 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung für Projekte mit    betriebswirtschaftlichen   

  gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen 
Methode der Berechnung (siehe Anlage) 

 Rentabilitäts/Kostenvergleichsrechnung  Barwertberechnung   Kosten-Nutzen-Analyse 
 Bewertung mit standardisiertem gesamtwirtschaftlichem Berechnungstool 

 
Ggf. ergänzende Bewertungen (siehe Anlage) 

 Nutzwertanalyse   Risikoanalyse für ÖPP/PPP  Sensitivitätsanalyse   Sonstige (Erläuterung) 
 
Anfangsjahr der Berechnung :  2017  
Betrachtungszeitraum (Jahre):     Unterstellter Kalkulationszinssatz:       
 
Geprüfte Alternativen (siehe auch beigefügte Berechnung) 
Nr. Benennung der Alternativen Rang 

1 Änderung der Refinanzierung zur Schaffung von 16 zusätzlichen Stellen 1 

2 Keine Änderung der Refinanzierung, somit keine zusätzlichen Stellen, somit nicht Mittelabfluss 
im Sinne des RegG 2 

n     
 
Ergebnis 
Keine Änderung der Personalausstattung führen zu einer Nichtumsetzung der beschlossenen Maßnahmen 
im SPNV und im straßengebundenen ÖPNV. Der gegenüber dem Bund nach dem RegG nachzuweisende 
zweckgebundene Mittelabfluss könnte nicht gewährleistet werden. Die gebotene haushaltsschonende Mit-
telverwendung und Steuerung der Verträge im SPNV und straßengebundenen ÖPNV wäre nicht möglich. 
Dies hätte negative Auswirkungen sowohl auf die Attraktivität des Wirtschafts- und Lebensraums der Freien 
Hansestadt Bremen als auch auf die gesamte Metropolregion Nordwest. 
 
Weitergehende Erläuterungen 
 
 

 
Zeitpunkte der Erfolgskontrolle: 
30. Januar 2019   

 
Kriterien für die Erfolgsmessung (Zielkennzahlen) 
Nr. Bezeichnung Kennzahl 

1 Gegenüberstellung mittelfristige Planung und tatsächlicher Mittelabfluss des 
BremÖPNVG Abfluss entspricht Planung 

   
   

 
Baumaßnahmen mit Zuwendungen gem. VV 6 zu § 44 LHO:  die Schwellenwerte werden nicht überschritten / 

 die Schwellenwerte werden überschritten, die frühzeitige Beteiligung der zuständigen technischen bremischen 
Verwaltung gem. RLBau 4.2 ist am       erfolgt.  

 
 Wirtschaftlichkeitsuntersuchung nicht durchgeführt, weil: 

Ausführliche Begründung 
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